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Allgemeine Geschäftsbedingungen der e-regio GmbH & Co. KG zur Nutzung von Ladestationen 
Stand: Dezember 2025 
 Die e-regio GmbH & Co. KG (im Folgenden als „e-re-

gio“ bezeichnet) betreibt im Verbund mit weiteren 

Betreibern (im Folgenden „Roaming-Partner“ be-

zeichnet) an verschiedenen Standorten Ladepunkte 

zum Zwecke der Entnahme von Elektrizität für den 

Betrieb von Elektrofahrzeugen.  

1. Geltungsbereich 

a) Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, zu denen der 
Kunde berechtigt ist, Ladestationen von e-regio 
oder Roaming-Partnern zum Zwecke der Entnahme 
von Elektrizität zu benutzen (im Folgenden zusam-
menfassend als „Benutzung“ bezeichnet). Eine La-
destation besteht aus einer oder mehreren Stellflä-
che(n) für Elektrofahrzeuge mit einem oder mehre-
ren zugehörigen Ladepunkt(en). Ein Ladepunkt ist 
eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektrofahr-
zeugen geeignet und bestimmt ist und an der zur 
gleichen Zeit nur ein Elektrofahrzeug aufgeladen 
werden kann. 
b) Mit jeder Benutzung einer Ladestation entsteht 
ein Einzelnutzungsvertrag zwischen dem Kunden 
und e-regio. Dies gilt ebenfalls im Falle der Benut-
zung eines Ladepunktes eines Roaming-Partners in-
nerhalb des Geltungsbereichs dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Gegen-
stand des Einzelnutzungsvertrages. Sollten Bestim-
mungen des Einzelnutzungsvertrages im Wider-
spruch zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen stehen, haben die Bestimmungen des Einzel-
nutzungsvertrages Vorrang. 

2. Berechtigung zur Benutzung von Ladestationen, 

Vertragsschluss 

a) Zur Benutzung der Ladestationen von e-regio 
oder der Roaming-Partner nach Maßgabe dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen ist jedermann be-
rechtigt, der sich zuvor nach den Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei e-re-
gio als Kunde registriert hat und zur Benutzung frei-
geschaltet wurde. Durch die Freischaltung kommt 
ein Rahmennutzungsvertrag nach Maßgabe dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. 
b) Es besteht kein Anspruch des Kunden auf Auf-
rechterhaltung des Betriebs aller Ladestationen, auf 
Aufrechterhaltung einer bestimmten Anzahl von La-
destationen, auf freie Ladestationen, auf Verfügbar-
keit der maximalen Leistung (in Kilowattstunden 
bzw. kW) an einem Ladepunkt oder auf ständige 
Nutzbarkeit der Ladestationen. Auch auf die Verfüg-
barkeit von Ladepunkten anderer Roaming-Part-
nern besteht kein Anspruch. 

3. Registrierung, Zugangsmedium, Pflichten des 

Kunden 

a) Die Registrierung des Kunden erfolgt über die von 
e-regio bereitgestellte Smartphone-App für iOS und 
Android (nachfolgend als „LadeApp“ bezeichnet) 
nach den dortigen Vorgaben.    
b) Der Kunde hat seine Angaben auf dem jeweils ak-
tuellen Stand zu halten und etwaige Änderungen 
unverzüglich über die LadeApp (Ziffer 3. A der AGB) 
mitzuteilen. Sollten die Daten nicht korrekt oder 
veraltet sein (z.B. Adresse veraltet), ist e-regio be-
rechtigt, den Kunden bis zur Datenkorrektur von der 
Benutzung sämtlicher Ladestationen im Sinne dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuschließen. 
c) Nach erfolgter Registrierung und Freischaltung 
erhält der Kunde ein Benutzerkonto sowie ein digi-
tales Zugangsmedium in Form der LadeApp für die 
Benutzung der Ladestationen.  

d) Darüber hinaus hat der Kunde die Möglichkeit, 
auf Wunsch ein physisches Zugangsmedium (z. B. 
RFID-Chip) zu erhalten. Die Nutzung dieses physi-
schen Zugangsmediums unterliegt gesonderten Be-
dingungen. Mit der Freischaltung eines Ladepunktes 
durch dieses physische Zugangsmedium akzeptiert 
der Kunde die in der LadeApp und auf der Website 
von e-regio (www.e-regio.de/ladetarife) angegebe-
nen jeweils aktuellen Preise für die Benutzung die-
ses Ladepunktes von e-regio bzw. eines Roaming-
Partners. Für die Zurverfügungstellung des physi-
schen Zugangsmediums kann eine Bearbeitungs-
pauschale erhoben werden. Die Höhe dieser Bear-
beitungspauschale wird ebenfalls auf der Website 
von e-regio (www.e-regio.de/ladetarife) angegeben 
und mit dem Kunden gesondert vereinbart. Zudem 
wird es den Kunden unter bestimmten technischen 
Voraussetzungen ermöglicht, andere Zugangsme-
dien, wie z. B. systemfremde RFID-Chips oder 
Plug&Charge-Funktionen eines Fahrzeugs in der La-
deApp zu hinterlegen und zur Authentifizierung und 
Starten eines Ladevorgangs zu nutzen. Die jeweils 
gültigen Preise hat der Kunde der LadeApp zu ent-
nehmen. 
e) Jedes der genannten Zugangsmedien ermöglicht 
die Benutzung der Ladestationen von e-regio sowie 
der Roaming-Partner, sofern dies nicht von e-regio 
ausgeschlossen wird oder bei anderen Fahrstrom-
anbietern bereits registriert wurde.  
f) Soweit dem Kunden ein Zugangsmedium ausge-
händigt wird, geht dieses nicht in das Eigentum des 
Kunden über. e-regio behält sich vor, solche Zu-
gangsmedien nach Beendigung des Vertrages zu-
rückzufordern oder zu sperren. 
g) e-regio behält sich vor, die Auswahl der verschie-
denen Zugangsmedien zu ändern und einzelne Zu-
gangsmedien abzuschaffen oder weitere hinzuzufü-
gen. In diesem Fall werden betroffene Kunden 
rechtzeitig im Voraus informiert. 
h) Der Kunde ist verpflichtet, Verlust oder Zerstö-
rung eines Zugangsmediums unverzüglich anzuzei-
gen. e-regio wird das Zugangsmedium im Falle der 
Anzeige eines Verlustes oder der Zerstörung sper-
ren. Das Recht von e-regio, weitere Schadensan-
sprüche geltend zu machen, bleibt unberührt. 
i) Der Kunde ist nicht berechtigt, das Zugangsme-
dium zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu dekompi-
lieren oder auf sonstige Weise zu manipulieren oder 
auszulesen. Verstößt der Kunde gegen dieses Ver-
bot, ist e-regio berechtigt, den Kunden von der wei-
teren Benutzung der vertragsgegenständlichen La-
destationen auszuschließen oder den Rahmennut-
zungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
Sämtliche im Rahmen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen erteilten Nutzungsrechte werden so-
fort unwirksam und fallen – soweit möglich – auto-
matisch an e-regio zurück. Der Kunde hat die Nut-
zung sämtlicher Zugangsmedien sowie die Benut-
zung sämtlicher Ladestationen von e-regio oder der 
Roaming-Partner im Sinne dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unverzüglich und vollständig 
einzustellen und auf Verlangen e-regio die physi-
schen Zugangsmedien auszuhändigen. Darüber hin-
aus ist e-regio berechtigt, sämtliche Zugangsmedien 
des Kunden für die weitere Nutzung zu sperren. Das 
Recht, Schadensersatzansprüche geltend zu ma-
chen, bleibt unberührt. 

4. Inhalt des Rahmennutzungsvertrags 

a) Das Recht zur Benutzung der Ladestationen um-
fasst das Anschließen des Elektrofahrzeugs an den 
der Stellfläche zugeordneten Ladepunkt der La-
destation durch ein zugelassenes Ladekabel. Die 
Geltung etwaiger ggf. abweichender Öffnungszeiten 
und Parkgebühren von Parkhäusern und Parkplät-
zen etc. bleibt unberührt. Diese Nutzungsgestattung 

gilt stets für die angegebene Höchstdauer der je-
weiligen Ladestation. Je nach Tarif und Ladestation 
kann unabhängig von dieser Höchstdauer eine Blo-
ckiergebühr nach Ziffer 6. b) anfallen.  
b) Die Höchstdauer nach lit. a) kann je nach Stand-
ort variieren und wird dem Kunden auf geeignete 
Weise mitgeteilt. Sofern nichts anderes angegeben 
ist, beträgt sie 24 Stunden. 
c) Die Benutzung der Stellflächen ohne gleichzeitige 
Entnahme von Elektrizität über den zugehörigen La-
depunkt ist nicht gestattet. Dies gilt nicht, soweit 
ein Ladevorgang an einer Ladestation begonnen 
wurde, das Elektrofahrzeug vollständig aufgeladen 
ist und das Fahrzeug nach Beendigung des eigentli-
chen Ladevorgangs weiterhin ununterbrochen mit 
dem Ladepunkt verbunden bleibt. Die jeweilige 
Höchstdauer ist in jedem Fall zu beachten. Bei La-
destationen im öffentlichen Straßenraum sind zu-
sätzlich zu den Sätzen 1 bis 3 die straßenverkehrs-
rechtlichen Regelungen zu beachten. Soweit letz-
tere in Widerspruch zu den Sätzen 1 bis 3 stehen, 
haben die straßenverkehrsrechtlichen Regelungen 
Vorrang. 
d) Die Benutzung der Ladestation zu Testzwecken 
(Fahrzeugtests), zur Weitervermietung oder für 
Werbemaßnahmen (inkl. Dreharbeiten) ist ohne 
ausdrückliche Genehmigung von e-regio nicht ge-
stattet. 
e) Im Falle eines Verstoßes gegen lit. b) bis d) ist e-
regio berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten des Kun-
den zu entfernen bzw. durch Dritte entfernen zu 
lassen. Hierfür werden dem Kunden die Kosten 
nach Aufwand berechnet. Das Recht von e-regio, 
weitere Schadensansprüche geltend zu machen, 
bleibt unberührt.  
f) Im Falle des wiederholten Verstoßes gegen lit a) 
bis d) trotz Mahnung ist e-regio berechtigt, den 
Kunden von der weiteren Benutzung der Ladestatio-
nen im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auszuschließen oder den Rahmennutzungs-
vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

5. Einzelnutzungsvertrag  

a) Der Kunde hat sich vor Beginn des Ladevorgangs 
unter Verwendung seines Zugangsmediums an der 
Ladestation zu authentifizieren. Mit erfolgreicher 
Authentifizierung und Autorisierung des Kunden, 
dem ordnungsgemäßen Anschluss des Elektrofahr-
zeugs an den Ladepunkt und dem erfolgreichen Be-
ginn des Ladevorgangs kommt ein separater Einzel-
nutzungsvertrag mit e-regio zustande. Dies gilt 
auch, wenn der Kunde die Ladestation eines Ro-
aming-Partners mit dem von e-regio ausgehändig-
ten Zugangsmedium benutzt. 
b) e-regio ist berechtigt, vom Kunden für die Benut-
zung der Ladestation ein Entgelt gemäß Ziffer 7 zu 
verlangen.  

6. Entgelt, Rechnung, Zahlung, Fälligkeit 

a) Als Gegenleistung für den vom Kunden in sein 
Elektrofahrzeug geladenen Strom (Ladestrom) er-
hält e-regio ein Entgelt in Cent pro Kilowattstunde 
(ct/kWh). Die Höhe des Entgelts richtet sich nach 
den zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelver-
trags gültigen Preisen.  
b) Überschreitet der Kunde eine definierte Dauer 
für die Nutzung einer Ladestation, so fällt neben 
dem Entgelt nach lit. a) eine Blockiergebühr an. 
Diese definierte Dauer sowie die Berechnung und 
Höhe der Blockiergebühr sind abhängig von der je-
weiligen Ladestation.     
c) Zusätzlich zu dem Entgelt für den Ladestrom und 
der Blockiergebühr kann eine pauschale Startge-
bühr anfallen. Diese Startgebühr ist abhängig von 
der jeweiligen Ladestation. 

http://www.e-regio.de/ladetarife
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der e-regio GmbH & Co. KG zur Nutzung von Ladestationen 
Stand: Dezember 2025 
 d) Den jeweils aktuell gültigen Preis für Ladestrom, 
Blockiergebühr und Startgebühr für den jeweiligen 
Ladepunkt wird dem Kunden in der LadeApp ange-
zeigt. Die angezeigten Preise enthalten die gesetzli-
che Umsatzsteuer.  Mit der Freischaltung der La-
destation über eins der aktiven Zugangsmedien gilt 
der in der LadeApp angezeigte Preis für den jeweili-
gen Ladepunkt als vereinbart.  
e) Über das zu entrichtende Entgelt erhält der 
Kunde eine monatliche Rechnung. Die Übermittlung 
der Rechnung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. 
f) Das Entgelt wird 14 Tage nach Zugang der Rech-
nung beim Kunden fällig. 
g) Zahlungen für Rechnungen des Kunden können 
durch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
oder per Kreditkarte erfolgen. Eine für das SEPA-
Lastschriftverfahren erforderliche Vorabankündi-
gung (Pre-Notification) hat spätestens 5 Tage vor 
dem jeweiligen Belastungsdatum zu erfolgen. 
h) Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des 
von der e-regio angegebenen Fälligkeitstermins an-
gemahnt und können anschließend durch einen be-
auftragten Dritten eingezogen werden. Die dadurch 
entstehenden Kosten hat der Kunde e-regio zu er-
statten. Die Kosten für jede Mahnung betragen pau-
schal 1,50 Euro. Die Kosten sind sofort fällig. Die 
Pauschalen übersteigen die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht. 
Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass e-regio 
keine oder nur geringere Kosten entstanden sind. 
Auf Verlangen des Kunden wird e-regio die Berech-
nungsgrundlage nachweisen.  

7. Roaming 

a) Die Benutzung der Ladestationen der Roaming-
Partner erfolgt zu den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von e-regio. Zusammensetzung und Anzahl 
der Roaming-Partner können sich ändern. Eine stets 
aktuelle Übersicht aller Roaming-Partner ist unter 
www.e-regio.de/ladetarife einsehbar. 
b) Bei der Benutzung der Ladestationen der Ro-
aming-Partner gelten die jeweils aktuell gültigen 
Preise für Ladestationen anderer Betreiber (jeder-
zeit abrufbar unter www.e-regio.de/ladetarife). 
Diese Preise werden in der LadeApp in gleicher 
Weise angezeigt, wie die Preise für die eigenen La-
destationen nach Ziffer 6. d). 

8. Sorgfältige Benutzung der Ladestationen 

a) Der Kunde hat bei der Benutzung einer Ladesta-
tion stets die erforderliche Sorgfalt walten zu las-
sen. Sämtliche in dieser Ziffer 9. geregelten Rechte 
und Pflichten gelten, soweit Roaming-Partner be-
troffen sind, unmittelbar im Verhältnis zwischen 
dem Kunden und dem Roaming-Partner. Insofern 
handelt es sich bei den Bestimmungen dieser Ziffer 
9. um einen echten Vertrag zu Gunsten Dritter. 
b) Der Kunde hat sich vor Beginn der Nutzung über 
die richtige Bedienweise der Ladestation und des 
Ladepunktes zu vergewissern. Bei Zweifeln über die 
richtige Bedienung hat sich der Kunde zunächst hin-
reichend bei e-regio bzw. bei dem entsprechenden 
Roaming-Partner zu informieren. 
c) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das 
aufzuladende Elektrofahrzeug sowie das Ladekabel 
– sofern dieses nicht als Teil der Ladestation fest mit 
dieser verbunden ist – die für den Ladepunkt und 
den Ladevorgang erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen erfüllen. Insbesondere obliegt ihm 
die ordnungsgemäße Verwendung eines für die Be-
lastungskapazität zugelassenen Ladekabels. 
d) Jede erkennbare Beschädigung der Ladestation, 
insbesondere Schäden an dem Ladepunkt sind e-re-
gio unverzüglich mitzuteilen. Ladevorgänge dürfen 

im Falle erkennbarer Beschädigungen des Lade-
punktes nicht begonnen werden; begonnene Lade-
vorgänge sind sofort zu beenden. Das Gleiche gilt 
im Falle erkennbarer Fremdkörper am oder im La-
depunkt, insbesondere an der Buchse/Steckdose 
oder am Stecker. 
e) Für den ordnungsgemäßen Zustand der elektri-
schen Anlage des Elektrofahrzeuges, einschließlich 
des Ladekabels, sofern dieses nicht fester Bestand-
teil der Ladestation ist, ist der Kunde gegenüber e-
regio bzw. dem entsprechenden Roaming-Partner 
verantwortlich. Dies gilt auch für die einwandfreie 
und feste Verbindung des Ladekabels mit dem Lade-
punkt. 
f) Schädliche oder den Betrieb der Ladestation ne-
gativ beeinträchtigende Rückwirkungen auf die La-
destation, insbesondere auf die elektrische Anlage 
sowie auf das Niederspannungsnetz, sind auszu-
schließen. 
g) Das Elektrofahrzeug – einschließlich des Kabels – 
darf bei der Benutzung der Ladestation nur nach 
den Vorschriften dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, nach anderen anzuwendenden Rechts-
vorschriften (Gesetze und Verordnungen) und be-
hördlichen Bestimmungen sowie nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik betrieben 
werden. 
h) Es dürfen nur Materialien und Geräte (dies gilt 
auch für das Elektrofahrzeug selbst sowie für das 
Ladekabel) verwendet werden, die entsprechend 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik her-
gestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzun-
gen des Satzes 1 wird vermutet, wenn die vorge-
schriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern 
die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird 
dies auch vermutet, wenn die Materialien oder Ge-
räte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, 
insbesondere das VDE-Zeichen oder das GS-Zei-
chen. Materialien und Geräte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Tür-
kei oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Frei-
handelsassoziation, der Vertragspartei des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, 
rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr ge-
bracht worden sind und die den technischen Spezifi-
kationen der Zeichen im Sinne der vorausgegange-
nen Sätze nicht entsprechen, werden einschließlich 
der von den vorgenannten Staaten durchgeführten 
Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig be-
handelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzni-
veau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Die 
Beweislast hierfür liegt beim Kunden. 
g) Ladekabel sind vollständig auszurollen. Über-
gangsadapter sowie ladekabelintegrierte Steuer- 
und Schutzeinrichtungen (In-Cable Control Box bei 
Mode 2 Ladung) dürfen nur verwendet werden, 
wenn diese vom Hersteller des Fahrzeugs, vom Be-
treiber der Ladestation oder vom Hersteller des La-
depunktes speziell gekennzeichnet und ausdrücklich 
zugelassen sind. Der Kunde ist verpflichtet, sich 
rechtzeitig über Bestand und Umfang etwaiger Zu-
lassungen zu informieren. Adapter, welche den 
Übergang von einer Ladebetriebsart zu einer ande-
ren (insb. von Mode 1 zu Mode 3) ermöglichen, dür-
fen nicht verwendet werden. Informationen zu 
Adaptern finden sich in der Regel u.a. in der Bedie-
nungsanleitung des zu ladenden Elektrofahrzeugs. 
h) Ausdrücklich nicht gestattet sind: 
Im Eigenbau hergestellte oder veränderte Ladeka-
bel, Adapter, welche die Fahrzeugkupplung mit dem 
Fahrzeugstecker verbinden. Dies gilt insbesondere 
auch für die Verwendung von Adaptern an (Gleich-
strom) Schnellladestationen mit fest installiertem 
Ladekabel, Verlängerungen oder Mehrfachsteckdo-
sen. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. e-regio ist be-

rechtigt, die Verbotsaufzählung einseitig zu erwei-

tern, soweit dies aus technischen Gründen angemes-

sen ist. 
k) Die einphasige Ladung ist nur bis zu einer Bemes-
sungsleistung von 4,6 kVA zulässig. Darüber hinaus 
ist grundsätzlich ein dreiphasiges Ladegerät mit 
gleichmäßiger Aufteilung der Leistung auf die drei 
Außenleiter zu verwenden. Für Elektrofahrzeuge 
mit einphasigem Ladegerät ist der Ladestrom fahr-
zeugseitig auf maximal 20 A zu begrenzen, um eine 
Asymmetrie im vorgelagerten Versorgungsnetz zu 
vermeiden. Bei Fragen hierzu ist der Kunde ver-
pflichtet, sich an den Fahrzeughersteller oder an e-
regio bzw. an den jeweiligen Roaming-Partner zu 
wenden. 
l) e-regio und die Roaming-Partner sind berechtigt, 
jederzeit Änderungen an den technischen Spezifika-
tionen sowie der Bedien- und Funktionsweise ihrer 
Ladestationen vorzunehmen. 
m) Macht der Kunde durch die fehlerhafte oder un-
sachgemäße Benutzung einer Ladestation den Ein-
satz eines Entstördienstes und/oder die Reparatur 
einer Ladestation erforderlich, so hat der Kunde die 
hierdurch entstehenden Kosten zu erstatten, soweit 
der Kunde den Einsatz des Entstördienstes 
und/oder die Reparatur zu vertreten hat. E-regio – 
im Falle der Benutzung der Ladestation eines Ro-
aming-Partners, dieser – ist berechtigt, die Kosten 
gemäß tatsächlichem Aufwand in Rechnung zu stel-
len. Das Recht von e-regio bzw. des Roaming-Part-
ners, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

9. Benutzung durch Dritte 

a) Der Kunde ist berechtigt, das Zugangsmedium 
Dritten zur Nutzung zu überlassen. In diesem Fall 
wird der Dritte als Vertreter im Namen und für 
Rechnung des Kunden tätig. 
b) Der Kunde ist verpflichtet, den Dritten auf die 
korrekte und sorgfältige Benutzung der Ladestatio-
nen hinzuweisen und zur Befolgung dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen zu verpflichten. Ver-
stöße des Dritten gegen diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen werden dem Kunden zugerech-
net. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass 
er bei Beachtung der regelmäßigen Sorgfalt nicht in 
der Lage war, den Dritten auf die ordnungsgemäße 
Benutzung hinzuweisen. 

10. Unterbrechung der Benutzung 

e-regio ist zum Zwecke notwendiger Arbeiten ein-
schließlich der Instandhaltung, Inspektion, Wartung, 
Instandsetzung oder Modernisierung oder aus an-
deren betriebsnotwendigen Gründen jederzeit be-
rechtigt, die Benutzung einer Ladestation zu verwei-
gern bzw. die Ladestation zu sperren, oder einen La-
devorgang zu unterbrechen sowie die Leistung zu 
reduzieren bzw. zu begrenzen. 

11. Zuwiderhandlungen durch den Kunden 

a) e-regio – im Falle der Benutzung der Ladestation 
eines Roaming-Partners, dieser – ist berechtigt, die 
Benutzung einer Ladestation, insbesondere einen 
Ladevorgang, ohne vorherige Androhung zu unter-
brechen, wenn der Kunde den Bestimmungen die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuwider-
handelt oder die Unterbrechung erforderlich ist, um 
eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Per-
sonen oder Sachen von erheblichem Wert abzu-
wenden oder zu gewährleisten, dass Störungen 
Dritter (z.B. zugeparkte Zufahrten) oder störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetrei-
bers ausgeschlossen sind. 
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 b) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere 
bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist e-regio berechtigt, die zukünftige Be-
nutzung der Ladestationen zu verweigern. Die Ver-
weigerung kann e-regio unter den gleichen Voraus-
setzungen auch im Auftrag und im Namen des ent-
sprechenden Roaming-Partners aussprechen. Dies 
gilt nicht, wenn die Folgen der Verweigerung der 
weiteren Benutzung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen zukünftig nachkommen 
wird. Die Nutzungsverweigerung ist, soweit diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes 
vorsehen, unverzüglich nach Beendigung der Zuwi-
derhandlung, bspw. der Begleichung sämtlicher fäl-
liger Forderungen, zu beenden. 
c) Sofern e-regio durch die Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung Kosten entstehen, beispielsweise 
Kosten eines Kreditinstituts für eine Rücklastschrift 
mangels Deckung des Bankkontos, ist e-regio be-
rechtigt diese Kosten in gleicher Höhe an den Kun-
den weiterzugeben. 

12. Haftung 

a) Die verschuldensabhängige Haftung von e-regio 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde. Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten) sowie bei zwingender ge-
setzlicher Haftung. 
b) Die Haftung wegen Verstoßes gegen Bestimmun-
gen des Datenschutzes richtet sich uneingeschränkt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
c) Lit. a) und b) gelten entsprechend zugunsten der 
Roaming-Partner im Sinne eines echten Vertrages 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. 

13. Höhere Gewalt und Störung des Netzbetriebs 

Soweit gegenüber dem Kunden eine Verpflichtung 
zur Leistung entstanden ist, ruht diese, soweit und 
solange e-regio an der vertragsgemäßen Erfüllung 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, de-
ren Beseitigung e-regio nicht möglich oder wirt-
schaftlich unzumutbar ist, gehindert ist. Bei der Un-
terbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Stromversorgung ist e-regio, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses der Ladestation handelt, von 
einer etwaigen Pflicht zur Lieferung von Strom be-
freit. 

14. Vertragslaufzeit, Kündigung 

a) Der Rahmennutzungsvertrag wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. 
b) Er kann vom Kunden sowie von e-regio mit einer 
Frist von vier Wochen auf das Ende eines Kalender-
monats gekündigt werden. Mit Wirksamwerden der 
Kündigung endet das Recht des Kunden, die La-
destationen von e-regio sowie der Roaming-Partner 
auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu benutzen. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt hiervon 
unberührt. 
c) Tritt an die Stelle eines Roaming-Partners ein an-
deres Unternehmen oder wird eine neue Roaming-
Beziehung geschlossen oder beendet, so bedarf es 

hierfür nicht der gesonderten Zustimmung des Kun-
den.  
c) e-regio ist berechtigt, den Rahmennutzungsver-
trag fristlos zu kündigen, wenn Voraussetzungen ge-
mäß Ziffer 11. wiederholt vorliegen. d) Die Kündi-
gung bedarf der Textform. 
e) Wurden dem Kunden ein oder mehrere Zugangs-
medien ausgehändigt, hat er diese nach Aufforde-
rung durch e-regio unverzüglich zurückzugeben 
oder zu vernichten. 

15. Datenschutz 

a) Es wird darauf hingewiesen, dass alle zur Erfüllung 

dieses Vertrags erforderlichen auf die Person des 

Kunden bezogenen Daten bei e-regio elektronisch 

gespeichert, verarbeitet und – soweit eine entspre-

chende Rechtsgrundlage (vgl. Art. 6 (1) DSGVO) be-

steht – an andere Stellen weitergegeben werden. 

b) e-regio ist berechtigt, Daten der jeweiligen Benut-

zung zu messen, zu Nachweiszwecken zu speichern 

und zur Erfüllung und Zweckerreichung dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen sowie der jeweiligen 

Einzelnutzungsverträge zu verwenden. Im Falle der 

Benutzung der Ladestation eines Roaming-Partners 

innerhalb des Geltungsbereichs dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, ist der jeweilige Roaming-

Partner berechtigt, Daten der jeweiligen Benutzung 

zu messen, zu erfassen, zu Nachweiszwecken zu 

speichern und zur Erfüllung und Zweckerreichung 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 

der jeweiligen Einzelnutzungsverträge e-regio zur 

Verfügung zu stellen. 

c) Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten sind separat in der Daten-

schutzerklärung erläutert. Diese wird dem Kunden 

im Rahmen der Registrierung angezeigt und ist im 

Nachgang jederzeit im Benutzerkonto der LadeApp 

einsehbar. 

16. Gerichtsstand 

Soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich 

zulässig ist, gilt gegenüber Gewerbekunden für 

Rechtsstreitigkeiten aus dem Rahmennutzungsver-

trag sowie etwaiger Einzelnutzungsverträge Euskir-

chen als vereinbarter Gerichtsstand. 

17. Verbraucherinformationen 
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Ver-

gleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontakt-

möglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Anga-

ben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, 

Endkunden-Vergleichsprofile sowie ggf. technische 

Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten be-

reitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: 

https://www.ganz-einfach-energiesparen.de 

Verbrauchern gemäß § 13 BGB steht ein Widerrufs-

recht nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung zu. 

Widerrufsbelehrung     

Widerrufsrecht   

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 

Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 

Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufs-

recht auszuüben, müssen Sie uns (e-regio GmbH & 

Co. KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen; Te-

lefon: 02251/708-0; Telefax: 02251/708-163; E-

 

 

 

Mail: info@e-regio.de  ) mittels eindeutiger Erklä-

rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 

oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 

zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 

das jedoch nicht vorgeschrieben ist.   

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 

Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-

rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   

Folgen des Widerrufs   

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 

Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-

ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 

der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 

dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 

uns angebotene, günstigste Standardlieferung ge-

wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 

die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 

bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-

wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 

der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Vertragspartner 

e-regio GmbH & Co. KG 

Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Sacha Reichelt 

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Markus Böhm und Dipl.-

Kfm. Stefan Dott 

Handelsregister: AG Bonn HRA 5884 

Kontaktmöglichkeit: Tel.: 02251 708 – 0 / Fax: 02251 

708 – 163; E-Mail: info@e-regio.de  

Internet: www.e-regio.de 

Umsatzsteuer-ID-Nr.: 231159806 
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Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück an: 

e-regio GmbH & Co. KG

Rheinbacher Weg 10

53881 Euskirchen 

Telefon: 02251/708-0 

Telefax: 02251/708-163 

E-Mail: info@e-regio.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Rahmennutzungsvertrag zur Nut-

zung von Ladestationen. 

Abgeschlossen am _________________________________ 

Name des/der(*) Verbraucher(s) _________________________________ 

Anschrift des/der(*) Verbraucher(s) _________________________________ 

Datum _________________________________ 

Unterschrift des/der(*) Verbraucher(s) _________________________________ 

  (nur bei Mitteilung auf Papier) 

(*) Unzutreffendes streichen  

mailto:info@e-regio.de
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